
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/2/23 93/09/0462
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1994

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ZustG §17 Abs3;

Rechtssatz

Grundsätzlich kommt es im Falle der Ortsabwesenheit gem § 17 Abs 3 ZustG auf den Zeitpunkt der Rückkehr an die

Abgabestelle und nicht auf das tatsächliche Zukommen der Hinterlegungsanzeige an (Hinweis E 21.1.1988, 87/02/0076,

E 18.10.1989, 89/02/0117, E 13.11.1991, 91/03/0134).
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